
  

Die Vereinsverfassung
Autor*in: Elmar Lumer

Die Vereinsverfassung sind alle wesentlichen, dass Vereinsleben bestimmende Grundentscheidungen.
Hierzu zählen die zwingenden gesetzlichen Regelungen des Vereinsrechts, die Satzung des Vereins
sowie ergänzend das dispositive Vereinsrecht.

Ordnungen
Autor*in: Elmar Lumer

Neben der Satzung kann der Verein das vereinsinterne Zusammenleben in Ordnungen regeln. Bei
Ordnungen handelt es sich meist um Regelungen unterhalb der Satzung. Sie haben den Zweck, die
Satzung nicht zu umfangreich werden zu lassen. Zudem lassen sie sich in der Regel schneller und
einfacher ändern.  

Ordnungen innerhalb des Vereins
Autor*in: Elmar Lumer

Neben der Satzung kann das Vereinsleben in Ordnungen geregelt werden. Hierdurch lassen sich
Änderungen schneller umsetzen. Grundlegende Regelungen dürfen dann aber nicht in Ordnungen
ausgelagert werden, sondern müssen in der Satzung festgeschrieben sein. 

Die gesetzlichen Grundlagen
Autor*in: Elmar Lumer

Die gesetzlichen Grundlagen des Vereins finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch. Nicht einfach zu
verstehen ist das Zusammenspiel von zwingenden vereinsrechtlichen Vorschriften und sogenannten
nachgiebigen Regelungen. Allerdings eröffnet gerade das sogenannte dispositive Vereinsrecht dem
Verein die Möglichkeit, die Satzung entsprechend den Strukturen und Bedürfnissen des Vereins zu
gestalten. 
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